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6 Verfahren zum Herstellen geddmmter Putzfassaden.

& Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen
geddammter Putzfassaden unter Verwendung von Hart-
schaumplatten, auf die unter Zwischenlage eines Gewebes
eine Mortel-Putzschicht aufgebracht wird. Damit auf die
Hartschaumplatten ein normaler kunststofffreier Putz ohne
besondere Vorkehrungen aufgebracht werden kann, ist
nach der Erfindung vorgesehen, daf8 abgelagerte, schwin-
dungsarme bzw. -freie Polystyrol-Hartschaumplatten ver-
wendet werden, daB auf die AuBenoberfldche der Polysty-
rol-Hartschaumplatte eine diinne Haftvermittierschicht mit
grobkérnigem Fullmittel aufgebracht wird, daB das Ge-
webe auf die Haftvermittlerschicht aufgelegt und mit dem
aufgebrachten Mortel eingeputzt wird und daB der Mortel
ohne Kunststoffanteil als Hand- und/oder Maschinenputz
aufgebracht und durch das Gewebe hindurch mit der Haft-
vermittlerschicht verbunden wird.
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Verfahren zum Herstellen geddmmter

Putz fassaden

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen geddmm-
ter Putzfassaden unter Verwendung von Hartschaumplatten,
auf die unter Zwischenlage eines Gewebes eines Mortel-Putz-

schicht aufgebracht wird.

Zunehmend werden AuBenwinde mit Dimmschichten verkleidet,

die anschlieBend - wenn nicht zweischalig ausgebildet - ver-
putzt werden. Um ein ReiBen der Putzschicht an den StoBstel-
len der Hartschaumplatten zu vermeiden, wird in die Putzschicht
ein Gewebe eingebracht, das diese StoBstellen iberbriickt. Um
der Putzschicht eine geniigende Haftung auf den Hartschaumplat-
ten zu vermitteln, werden dieser relativ hohe Kunststoffantei-
le beigegeben. Dieser hohe Kunststoffanteil in der Putzschicht
hat aber den Nachteil, daB die Putzschicht den DurchlaB8 des
Wasserdampfes stark behindert. Das in den Grenzbereich zwi-

schen den Hartschaﬁmplatten und der Putzschicht unvermeidbar
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durch feuchte Luft eindringende kondensierte Wasser (Wasser-
dampfdiffusion) kann daher wegen dieser Sperrwirkung des Kunst-
stoffes nicht durch die Putzschicht diffundieren. Bei Frostein-
wirkung wird die Putzschicht von den Hartschaumplatten abge-
driickt, was zu Schidden an der Putzfassade filihrt.

Wie die DE-0S 25 16 916 zeigt, ist daher schon versucht wor-
den, den Kunststoffanteil in dem MOrtel klein zu halten. Um
eine ausreichende Bindunag zwischen den Hartschaumplatten und
der Putzschicht zu erreichen, werden Hartschaumplatten ver-
wendet, die an der AuBenoberfldche mit Rillen versehen sind.
Der MO6rtel mit einem Kunststoffanteil von weniger als 5 % Ge-
wichtsanteil dringt in diese Rillen ein und wird darin gehal-
ten, da die Hartschaumplatten zum Zeitpunkt des Anbringens
noch eine Nachschwindung von mindestens 1 mm/m haben.

Dieses Verfahren zum Herstellen geddmmter Putzfassaden ist
nicht eindeutig, da das NachschwindmaB der Hartschaumplatten
am Einsatzort schwer kontrollierbar ist. Fehlt das erforder-
liche NachschwindmaB der Hartschaumplatten, dann ist die Ver-
bindung zwischen den Hartschaumplatten und der kunststoffarmen

Putzschicht unzureichend.

Die Haftung zwischen den Hartschaumplatten und der Putz-
schicht 188t sich dadurch verbessern, daB8 mit Hilfe von iiber
die AuBenoberflidche verteilten punktférmigen Befestigungsele-
menten ein Gewebe in einem Abstand von vorzugsweise 1 bis 2 mm
von der AuBenoberfldche der Hartschaumplatten befestigt wird.
Der Kunststoffanteil in der Putzschicht 1&8t sich dadurch noch
weiter reduzieren. Es werden jedoch nach wie vor mit Rillen
versehene Hartschaumplatten mit einer Mindestschwindung be-~
nétigt, um einen ausreichenden Halt der Putzschicht auf den
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Hartschaumplatten zu gewdhrleisten. Das Gewebe kann dabei
durchaus schon im Herstellerwerk auf dexr AuBenoberfldche der
Hartschaumplatten befestigt werden. Das Gewebe muB jedoch an
den Kanten der Hartschaumplatten vorstehen, um die StoBstel-
len der Hartschaumplatten im verlegten Verband zu lberdecken.
Die Unsicherheit der Nachschwindung der Hartschaumplatten
bleibt duch bei dieser Weiterbildung des Verfahrens zum Her-
stellen geddmmter Putzfassaden, wie es die DE-0S 28 50 861
offenbart, voll erhalten. Auch die Haftung zwischen den Bart-
schaumplatten und der Kunststoffarmen Putzschicht ist nicht
eindeutig vorhersehbar, wenn Hartschaumplatten verwendet wer-
den, deren NachschwindmaB nicht das MindestmaB aufweist.

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren zum Herstellen
von geddmmten Putzfassaden der eingangs erwdhnten Art anzu-
geben, bei dem sogar mit einer kunststofffreien Putzschicht
eine eindeutige Haftung zwischen den Hartschaumplatten und
der Putzschicht erreicht.werden kann und Hartschaumplatten
ohne besondere Oberflichengestaltung und definierter Nach-

schwindung eingesetzt werden kdnnen.

Dies wird nach der Erfindung dadurch erreicht, daB abgelager-
te, schwindungsarme bzw. -freie Polystyrol-Hartschaumplatten
verwendet werden, daB auf die AuBenoberfliche der Polystyrol-
Hartschaumplatte eine diinne Haftvermittlerschicht mit grob-

kdrnigem Flillmittel aufgebracht wird, daB das Gewebe auf die
Haftvermittlerschicht aufgelegt und mit dem aufgebrachten Mo&r-
tel eingeputztwird und daB der MOrtel ohne Kunststoffanteil
als Hand~ und/oder Maschinenputz aufgebracht und durch das

Gewebe hindurch mit der Haftvermittlerschicht verbunden wird.

Die diinne, flichige Haftvermittlerschicht gewdhrleistet eine

eindeutige, groBflichige Verbindung mit der aufgebrachten
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kunststofffreien Putzschicht. Das Fiillmittel in der Haftver-
mittlerschicht schafft Abstandselemente, die beim Aufbringen
der Putzschicht das zwischengelegte Gewebe im Abstand von der
AuSlenoberflédche der mit der Haftvermittlerschicht versehenen
Haftschaumplatten halten. Der MSrtel wird beim Aufbringen der
Putzschicht daher durch die Maschen des Gewebes hindurch mit
der Haftvermittlerschicht groB8fl&chig verbunden. Die Hart-
schaymplatten brauchen keine definierte Nachschwindung mehr
aufzuweisen, um eine ausreichende Verbindung zwischen der
Putzschicht und den Hartschaumplatten zu erreichen. Durch
die Wahl der Haftvermittlerschicht 1Bt sich allein schon
eine ausreichende Verbindung zwischen den Hartschaumplatten
und der Putzschicht erreichen. Die Putzschicht kann als b~
licher Hand- und/oder Maschinenputz aufgetragen werden. Die
diinne Haftvermittlerschicht stellt keine nennenswerte Wasser-
dampfsperre dar, so daB Schdden an der so hergestellten ge-
ddmmten Putzfassade nicht zu beflirchten sind. Die Hartschaum-
platten haben nach einer vorgegebenen Lagerzeit keine Nach-
schwindung mehr bzw. eine Nachschwindung, die kleiner als

1 mm/m ist, so daB. sie beim Ausliefern an den Einsatzort

ochne weiteres verwendet werden kdénnen. Man. spricht dann von
schwindungsarmen bzw. -~freien Hartschaumplatten, die fir das
erfindungsgemd8e Verfahren besonders geeiénet sind.

Um den Abstand des Gewebes zur AuBenocberfliche der mit der
Haftvermittlerschicht versehenen Hartschaumplatten zu defi-
nieren, sieht eine weitere Ausgestaltung des erfindungsge-
mdBen Verfahrens vor, daB die Haftvermittlerschicht mit einer
nach auBen abstehenden stéd@rkeren Rippen- oder Gitterstruktur

aufgebracht wird.

Nach dem Anbringen der Hartschaumplatten an der Wand wird
auf die mit der Haftvermittlerschicht versehene AuBSenober-
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fliche das Gewebe aufgelegt. Das Gewebe kann dabei als Bahn
iiber der Fassade befestigt und mit der Putzschicht -einge-

putzt werden.

Eine ausreichende Eaftung zwischen der kunststofffreien Putz-
schicht und der Haftvermittlerschicht, die fest auf der Hart-
schaumplatte haftet, wird nach Ausgestaltungen durch folgende
Gemische erreicht:

a) Zement, Sand und einem Klebstoffzusatz und/

oder Bindemittelzusatz,

b) Zement/Hartschaumpartikel und einem Kleb-
stoffzusatz und/oder Bindemittelzusatz,

c) Zement, S&gemehl und einem Klebstoffzu-
satz und/oder Bindemittelzusatz.

Als grobkdrnige Flillmittel koénnen auch andere mineralische

Substanzen verwendet werden.

Das Herstellen der gedidmmten Putzfassade wird nach einer Wei-
terbildung dadurch vereinfacht, daB. die Haftvermittlerschicht
vor dem Anbringen der Polystyrol-Hartschaumplatten, vorzugs=-
weise im Herstellerwerk der Polystyrol-Hartschaumplatten, auf
die AuBenoberfliche derselben aufgebracht wird. Auf der Bau-
stelle brauchen dann nur die so vorbehandelten Hartschaumplat-
ten an der Wand angebracht und die Putzschicht unter Zwischen-

lage des Gewebes aufgetragen zu werden.
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Die Wasserdampfsperre durch die Haftvermittlerschicht ist
nach einer Ausgestaltung dann vernachlédssigbar, wenn vorge-
sehen wird, daB die Haftvermittlerschicht in einer Stdrke
von etwa 0,5 bis 5 mm, vorzugsweise 0,5 bis 2 mm aufgebracht
wird und daB in der Haftvermittlerschicht grobk&rnige Zusdt-
ze mit einer St&drke bis zu 5 mm, vorzugsweise von 1 bis 2 mm

verwendet werden.

Eine ausreichend gute Einbettung des Gewebes in die Putz-
schicht 1&Bt sich dadurch erzielen, daB die Rippen- oder
Gitterstruktur der Haftvermittlerschicht mit einexr Sté&rke
von etwa 3 bis 10 mm, vorzugsweise 3 bis 6 mm, aufgebracht

wird.

Damit der M&rtel der Putzschicht ohne Schwierigkeiten durch
das Gewebe hindurch sich mit der Haftvermittlerschicht ver-
binden kann, ist nach einer Ausgestaltung vorgesehen, daB
als Gewebe ein Glasfasergewebe vorzugsweise mit einer Ma-
schenweite von etwa 8 bis 12 mm, verwendet wird. Die Ma-
schenweite des Glasfasergewebes soll sich mBglichst beim
Auftragen der Putzschicht nicht verdndern. Dies 1ldBt sich
durch Verwendung eines appretierten Glasfasergewebes ver-

meiden.

Nach einer Ausgestaltung wird die Haftvermittlexrschicht auf
die AuBenoberfldche der Polystyrol-Hartschaumplatten, vor-
zugsweise mit offenen Poren, aufgeschdumt. Diese aufge-
sch@umte Haftvermittlerschicht bietet einen ausgezeichne-
ten Haftuntergrund fiir die anschlieBende aufgetragene Putz-
schicht.

Die Haftvermittlerschicht kann jedoch auch aus einem Zement/

Mbrtel/Xleber-Gemisch bestehen, welches schiumig geriihrt wird.
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Durch entsprechende, an sich bekannte Auftragungsverfahren
wird die Haftvermittlerschicht aus diesem Gemisch in der
beschriebenen Struktur aufgetragen. Auch diese so aufge-
brachte Haftvermittlerschicht bietet einen ausgezeichneten

Haftuntergrund fir die Putzschicht.
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Anspriche:

1.

Verfahren zum Herstellen geddmmter Putzfassaden unter
Verwendung von Hartschaumplatten, auf die unter Zwi-
schenlage eines Gewebes eine Mdrtel-Putzschicht auf-
gebracht wird,

dadurch gekennzeichnet,

daB abgelagerte, schwindungsarme, bzw. -freie Polysty-
rol-Hartschaumplatten verwendet werden,

daB8 auf die AuBenoberflidche der Polystyrol-Hartschaum-
platte eine diinne Haftvermittlerschicht mit grobkdrni-
gem Fiillmittel aufgebracht wird, '

daB das Gewebe auf die Haftvermittlerschicht aufge-
legt und mit dem aufgebrachten M6ritel eingeputzt

wird und

daB der Mortel ohne Kunststoffanteil als Hand-= und/oder
Maschinenputz aufgebracht und durch das Gewebe hindurch

mit der Haftvermittlerschicht verbunden wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Haftvermittlerschicht mit einer nach auBen ab-
stehenden stdrkeren Rippen- oder Gitterstruktur aufge-

bracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB auf die AuBenoberfliche der Polystryrol-Hartschaum-
platten als Haftvermittlerschicht ein Gemisch aus Zement/
Sand und einem Klebstoffzusatz und/oder Bindemittelzu-

satz aufgebracht wird.
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Verfahren nach Anspruch 1 und 2,

dadurch gekennzeichnet,

daB auf die AuBenoberfliche der Polystyrol-Hartschaum-
platten als Haftvermittlerschicht ein Gemisch aus Ze-~
ment, Hartschaumpartikeln und einem Klebstoffzusatz

und/oder Bindemittelzusatz aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1 und 2,

dadurch ggkennzeichnet,

daB auf die AuBenoberflidche der Polystyrol-Hartschaum-
platten als Haftvermittlerschicht ein Gemisch aus Ze-
ment, Sdgemehl und einem Klebstoffzusatz aufgebracht

wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, '

daB die Haftvermittlerschicht vor dem Anbringen der
Polystyrol-Hartschaumplatten, vorzugsweise im Her-
stellerwerk der Polystyrol-Hartschaumplatten, auf
die AuBenoberflidche derselben aufgebracht wird.

Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Haftvermittlerschicht in einer Stdrke von etwa -
0,5 bis 5 mm, vorzugsweise 0,5 bis 2 mm, aufgebracht
wird und

daB in der Haftvermittlerschicht grobk&rnige Zusdtze
mit einer St&drke bis zu 5 mm, vorzugsweise von etwa

1 bis 2 mm, verwendet werden.

Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
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daB die Rippen- oder Gitterstruktur der Haftvermittler-
schicht mit einer St&rke von etwa 3 bis 10 mm, vorzugs-

weise 3 bis 6 mm, aufgebracht wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet,
daB als Gewebe ein Glasfasergewebe, vorzugsweise mit

einer Maschenweite von etwa 8 bis 12 mm, verwendet wird.

Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
daB ein appretiertes Glasfasergewebe verwendet wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Haftvermittlerschicht auf die AuBenoberfliche
der Polystyrol-Hartschaumplatten, vorzugsweise mit offe-

nen Poren, aufgeschdumt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

daB als Haftvermittlerschicht ein schdumig geriihrtes Ze-
ment/Mérte1—Kleber-Gemiséh auf die AuBenoberfliche der

Polystyrol-Hartschaumplatten aufgetragen wird.



9

Européaisches
Patentamt

EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT

0045023

Nummer der Anmeidung

EP 81 10 5653

A KLASSIFIKATION DER
EINSCHLAGIGE DOKUMENTE ANMELDUNG fint. 019
Kategorie] Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der betrifft
maBgeblichen Tetle Anspruch
E 04 F 13/04
D DE - A - 2 850 861 (HECK) 193 4, 13/02
. i 12
* Anspriliche 1-5,7,12,14 * 9
D DE -« A - 2 516 916 (HECK) 1,9
* Anspriiche 1,3,4 *
DE - A ~ 2 713 487 (KARNER) 1,3,9
* Seite 3, Zeile .49 = Seite 4,
3 *
Zeile 14 RECHERCHIERTE
SACHGEBIETE (int. CL3)
DE - B - 1 303 680 (HORBACH) 1 E o4 F
* Anspruch *
KATEGORIE DER
GENANNTEN DOKUMENTE -
X: von besonderer Bedeutung
A: technologischer Hintergrund
O: nichtschriftiiche Offenbarung
P: Zwischenliteratur
T: der Erfindung zugrunde
liegende Theorien oder
Grundsétze
E: kollidierende Anmeldung
D: inder Anmeldung angefiihrtes
Dokument
L: aus andern Griinden
angefiihrtes Dokument
&: Mitglied der gleichen Patent-
! familie, Ubereinstimmendes
7&' Der vorliegende Recherchenbericht wurde fiir alle Patentanspriiche erstelit. ]
Dokument
Recherchenort AbschluBdatum der Recherche Prifer
Den Haag 20-10-1981 ECKERT

EPA form 1503.1 06.78



	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Recherchenbericht

